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I. Formale Voraussetzungen für eine wirksame Selbstanzeige

Wer in Fällen der Steuerhinterziehung unvollständige oder unterlassene Angaben nachholt, wird insoweit straffrei - so lautet die
Kernaussage der gesetzlichen Regelung in § 371 StGB zur strafbefreienden Selbstanzeige.

Diese Voraussetzungen können aber nicht einfach dadurch erfüllt werden, dass dem Finanzamt Ordner mit Einzelbelegen über die
Kontenbewegungen zur Auswertung übergeben werden. Auf diese von der Finanzverwaltung und Rechtsprechung schon immer
vertretene Auffassung ist nunmehr nochmals von der Oberfinanzdirektion Koblenz in einer Pressemitteilung vom 25. Mai 2010
hingewiesen worden. Die Finanzverwaltung sah sich zu dieser Pressemitteilung veranlasst, weil Steuerpflichtige und auch Berater
den erheblichen Aufwand einer detaillierten Auswertung der Bankbelege scheuen und einfach die gesammelten Belege,
Kontoauszüge und Depotverzeichnisse beim Finanzamt einreichen. Diese teilweise geübte Verfahrensweise dürfte vor allem mit
der Tatsache zusammenhängen, dass die Banken Erträgnisaufstellungen für einzelne Jahre nicht mehr erstellen können und dass
eine Auswertung der steuerpflichtigen Spekulationsgeschäfte in vielen Fällen nicht geliefert wird.

Auch wenn die Bank entsprechende Auswertungen nicht zur Verfügung stellen kann, muss die beim Finanzamt eingereichte
Selbstanzeige so detailliert aufbereitet sein, dass das Finanzamt ohne größere eigene Ermittlungen und ohne größere Prüfung die
Nachveranlagung durchführen kann. Das bedeutet jedoch nicht, dass die nachzuerklärenden Einkünfte in einem amtlichen
Steuerformular enthalten sein müssen.

Aus „Fairnessgründen" sind die Finanzämter aber regelmäßig bereit, den Steuerpflichtigen, der eine solche „ungeordnete"
Selbstanzeige einreicht, auf die Unzulänglichkeiten hinzuweisen und ihm eine Nachfrist für die Nachbesserung zu setzen. Werden
die notwendigen Angaben dann aber nicht nachgeholt, werden die Finanzämter von einer unwirksamen Selbstanzeige ausgehen.
In diesem Fall kommt es zur strafrechtlichen Verfolgung der Steuerhinterziehung.

Auch wenn dies mit einem höheren Kostenaufwand für den Steuerpflichtigen verbunden ist, ist die Selbstanzeige nur dann
sinnvoll, wenn die Einkünfte detailliert ermittelt werden und die eingereichten Daten den gesetzlichen Anforderungen entsprechen.
Entscheidet sich der Steuerpflichtige dafür, die Selbstanzeige selbst vorzubereiten und genügt er den gesetzlichen Anforderungen
nicht, so kann er unter Umständen seine Straffreiheit riskieren. Die Investition in einen kompetenten Berater lohnt sich daher.
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II. Restriktionen für die Selbstanzeige durch den Beschluss des Bundesgerichtshofes vom 20. Mai 2010

Der Bundesgerichtshof hat den Anwendungsbereich der strafbefreienden Selbstanzeige in seinem Beschluss vom 20. Mai 2010
eingeschränkt.

Vollständige Unwirksamkeit einer Teilselbstanzeige

Zur Überraschung der Fachwelt hat der Bundesgerichtshof entschieden, dass ein Steuerhinterzieher keine Straffreiheit erlangen
kann, wenn er von mehreren bisher den Finanzbehörden verheimlichten Auslandskonten nur diejenigen offenbart, deren
Aufdeckung er fürchtet. Bislang wurde nahezu einhellig die Auffassung vertreten, dass eine Selbstanzeige immer im Umfang der
nacherklärten Einkünfte wirkt. Erklärte der Steuerhinterzieher Einkünfte aus einer Quelle nach, verschwieg aber diejenigen aus
einer anderen Quelle, so sollte er nur noch wegen der Einkünfte aus der verschwiegenen Quelle strafrechtlich verfolgt werden
können. Von dieser Interpretation des Gesetzes ist der Bundesgerichtshof abgerückt. Die Straffreiheit tritt für die nacherklärten



Einkünfte nur dann ein, wenn der Steuerpflichtige „reinen“ Tisch macht und sämtliche bisher nicht erklärten Einkünfte offenbart.

Tatentdeckung als Sperrgrund für die Selbstanzeige

Schließlich macht der Bundesgerichtshof auch noch Ausführungen dazu, wann eine Steuerhinterziehung entdeckt ist und somit die
Selbstanzeige keine strafbefreiende Wirkung mehr erzeugen kann. Die Konsequenzen dieser Entscheidung sollen anhand des
Ankaufs einer Daten-CD durch die Finanzverwaltung verdeutlicht werden.

Die Selbstanzeige ist unter anderem dann ausgeschlossen, wenn die Steuerhinterziehung bereits entdeckt war und der Täter dies
wusste oder mit der Entdeckung rechnen musste. Kauft die Finanzverwaltung eine Daten-CD, dann führt der Erwerb der Daten-
CD noch nicht zur Sperre der Selbstanzeige. Das Datenmaterial muss erst mit der jeweiligen persönlichen Steuerakte abgeglichen
sein, damit es zur Tatentdeckung kommt. Ist aber die Auswertung erfolgt, dann kommt es darauf an, ab wann der Steuerpflichtige
mit dieser Tatentdeckung rechnen musste. Hierzu hat der Bundesgerichtshof nunmehr ausgeführt, dass an dieses subjektive
Element keine besonders hohen Anforderungen zu stellen sind. Letztlich ist nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs davon
auszugehen, dass ein Kennenmüssen dann vorliegt, wenn bekannt ist, dass sich die Daten von Kunden der Bank des
Steuerpflichtigen auf dem von der Finanzverwaltung angekauften Datenträger befinden.
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III. Künftige Einschränkungen der Selbstanzeige durch den Gesetzgeber

Es ist damit zu rechnen, dass die gesetzliche Regelung der Selbstanzeige geändert wird und die Anforderungen an die
strafbefreiende Wirkung erhöht werden. Auch wenn dem Gesetzgebungsvorschlag der SPD-Fraktion aus dem April 2010, die
Selbstanzeige mit Wirkung ab 2011 gänzlich abzuschaffen, derzeit keine Aussicht auf Erfolg eingeräumt wird, so haben die
Koalitionsfraktionen und die Bundesländer zumindest Änderungsbedarf angemeldet. Die Koalitionsfraktionen haben am 19. Mai
2010 den Antrag an die Bundesregierung gestellt, eine verschärfende Regelung der Selbstanzeige zu prüfen. Die von den
Koalitionsfraktionen genannten Punkte hat der Finanzausschuss des Bundesrates in seinen Beschlussempfehlungen vom 28. Juni
2010 im Zusammenhang mit dem Entwurf des Jahressteuergesetzes 2010 aufgegriffen und folgende Verschärfungen empfohlen:

„Reue" nach Stand der Ermittlungen soll nicht belohnt werden und die Selbstanzeige muss allumfassend sein. Die
strafbefreiende Wirkung einer Teilselbstanzeige soll gesetzlich ausgeschlossen werden. Eine gestückelte, mehrfache
Selbstanzeige soll in Fortführung des zuvor besprochenen Beschlusses des BGH vom 20. Mai 2010 durch den neuen
Wortlaut untersagt werden.
Künftig soll die strafbefreiende Wirkung der Selbstanzeige schon dann entfallen, wenn an den Steuerpflichtigen eine
Prüfungsanordnung abgesendet worden ist. Es soll also nicht mehr darauf ankommen, dass der Prüfer zur steuerlichen
Prüfung oder zur Ermittlung erschienen ist.
Die Selbstanzeige soll ferner auch dann ausgeschlossen sein, wenn bereits eine Prüfung der betreffenden Steuerarten
und Besteuerungszeiträume abgeschlossen ist. In diesen Fällen war bisher eine Selbstanzeige insbesondere wegen einer
Erledigung der Prüfungsanordnung wieder möglich.
Bisher war die Wirksamkeit einer Selbstanzeige darüber hinaus erst dann ausgeschlossen, wenn die Tat entdeckt war und
der Täter von der Tatentdeckung wusste oder damit rechnen musste. Künftig wird auf dieses subjektive – in der Praxis
bisher schwer zu beweisende – Element verzichtet. Die Tat ist nunmehr insbesondere dann entdeckt, wenn bei der
veranlagenden Finanzbehörde Kontrollmaterial eingeht, welches durch einen Abgleich mit der Steuerakte des Angezeigten
ohne Weiteres ergibt, dass Einnahmen nicht versteuert worden sind. Auf den Kenntnisstand oder auf das Kennenmüssen
des Täters von der Entdeckung kommt es nicht an.
Korrespondierend hierzu ist die Selbstanzeige nunmehr auch dann ausgeschlossen, wenn ein Straf- oder
Bußgeldverfahren eingeleitet worden ist. Auf die bisher erforderliche Bekanntgabe der Einleitung kommt es nicht mehr an.
Der Steuerpflichtige, der von der Selbstanzeige Gebrauch macht, soll schlechter gestellt werden als der bloß säumige
Steuerzahler. Daher soll neben der Verzinsung des hinterzogenen Steuerbetrags mit 6% p.a. noch ein 5%iger Zuschlag
treten. Der Zuschlag erfolgt pauschal, insbesondere unabhängig vom Zeitraum zwischen Tathandlung und Selbstanzeige.
Die Verabschiedung durch den Bundesrat wird voraussichtlich am 26. November 2010 erfolgen. Es wird erwartet, dass das
Gesetz mit Wirkung zum 1. Januar 2011 in Kraft tritt.

Wer also insbesondere der Verschärfung des 5%igen Zuschlags entgehen möchte, ist angehalten, seine Selbstanzeige möglichst
zeitnah unter Mithilfe kompetenter Beratung zu erstellen und einzureichen. Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die
Aufbereitung des Datenmaterials je nach Umfang und Detaillierungsgrad einen nicht zu unterschätzenden Zeitaufwand in
Anspruch nehmen kann.
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